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Stadt Gladbeck Gladbeck, 08.02.2022 

 Vorlage Nr. 22/0102 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Entscheidung 01.03.2022 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Ausbau des Beratungsangebotes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor  

sexualisierter Gewalt 

 
Begründung: 

 

Das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist durch die aufgedeckten 

Missbrauchskomplexe mit den inzwischen geläufigen Ortsnamen nachhaltig in das Be-

wusstsein von Gesellschaft und Politik gerückt. Leider gehört sexualisierte Gewalt ohne 

Ausnahme in allen Schichten der Gesellschaft zur schmerzhaften und alltäglichen Erfahrung 

von Kindern und Jugendlichen. Auch hier bei uns.  

 

Das Ausmaß und der ungebrochene Anstieg der Straftaten spiegeln sich in den Zahlen der 

aktuellen Kriminalstatistik wider.  
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Die Zahlen zu Erwerb, Verbreitung und Besitz von Kinderpornographie lassen sich nicht 

ermitteln. Darüber hinaus ist die vermutete Dunkelziffer hier erheblich höher als die Anzahl 

angezeigter Straftaten.  

Um betroffene Kinder und ihre Familien zu unterstützen wurden durch das Ministerium für 

Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI NRW) 

die Fördermittel zur Einrichtung von Fachkraftstellen für die spezialisierte Beratung bei  

sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche erheblich erhöht. Die Fachkraftstellen sol-

len in Erziehungsberatungsstellen eingerichtet werden.  

 

In diesem Rahmen wurde auch für den Kreis Recklinghausen beim LWL die Förderung ei-

ner Stelle beantragt. Die Stelle soll sich zum Kreis hin öffnen und zu allen Kreisstädten ver-

netzen um auf diese Weise ein kreisweites Beratungs- und Präventionsangebot zu etablie-

ren. Die Stelle wird der Erziehungsberatung Vest angegliedert. 

 

Voraussetzung für die Antragstellung ist ein entsprechender Kreistagsbeschluss und die 

Beschlüsse der zuständigen Jugendhilfeausschüsse das Beratungsangebot in die örtlichen 

Jugendhilfestrukturen sowie in den regionalen Maßnahmen nach §8a SGB VIII einzubezie-

hen. Der Kreistagsbeschluss hierzu wurde einstimmig am 29.11.2021 im Kreis Recklinghau-

sen gefasst. 

 

Über das Angebot im Kreis hinaus wird es im Rahmen des Förderprogrammes auch in eini-

gen Städten zum Aufbau spezialisierter Beratungsstellen vor Ort kommen. Für die Stadt 

Gladbeck wurde im Interessenbekundungsverfahren der Antrag der Caritas auf eine halbe 

Stelle bereits berücksichtigt. Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt separat berichtet.  
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Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss sich der Beratungsstelle des Kreises 

mit einem entsprechenden Beschluss anzuschließen. Für die Jugendhilfeausschüsse wurde 

im Arbeitskreis der Amtsleitungen im Kreis der nachfolgende Beschlusstext abgestimmt.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

                                       mittelbar über die Kreisumlage    

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die Einrichtung einer Vollzeitäquivalentstelle durch den Kreis Recklinghausen zum Ausbau 

des Beratungsangebotes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Ge-

walt, die allen kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung stehen soll, wird zugestimmt. 

Weitere Stellen, die anderen Trägern im Kreisgebiet RE zugesprochen werden, werden in 

der gemeinsamen Bedarfsplanung und Konzeptentwicklung miteinbezogen. Die Einbin-

dung in die örtliche Jugendhilfe erfolgt in den entsprechenden Arbeitskreisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 
 - Rainer Weichelt – 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


